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Kunst- und Sportangebot Spiez – allgemeine Infos 
 
Künstlerisch und sportlich besonders fähige Jugendliche an der Oberstufe 

 
Die Gemeinde Spiez führt am Schulzentrum Längenstein ein Angebot zur Förderung von mu-
sisch oder sportlich besonders begabten Schüler/innen. In den Fachbereichen Kunst und Sport 
können auch Schüler/innen weiterer Gemeinden aufgenommen werden, sofern Kapazität und 
die Kostengutsprache der zuständigen Gemeinden vorhanden ist. Diese Klassen ermöglichen 
Jugendlichen, die in einer zeitlich aufwändigen sportlichen respektive musischen Ausbildung 
stehen, eine individuelle Entlastung ihres Schulpensums, um allzu grossen Überbelastungen 
vorzubeugen. 
 
Der reguläre Schulunterricht und individuelle schulische Fördermassnahmen gewährleisten 
nach wie vor eine Schulbildung gemäss kantonalem Lehrplan. Die grundlegenden Lernziele der 
Volksschuloberstufe können auf diese Weise trotz reduziertem Schulpensum erreicht werden, 
sofern die Jugendlichen auch im Schulbereich über Leistungsbereitschaft und Eigenverantwor-
tung verfügen. 
 
Allgemeine Anforderungen für das Förderprogramm  

 
Die Jugendlichen 

• zeichnen sich durch überdurchschnittliche Begabung und Leistungen im ausserschulischen 
Förderbereich aus 

• haben den klaren Willen, die schulischen Anforderungen zu erfüllen 

• besitzen spürbare Selbstverantwortung und Eigeninitiative 
 
Die künstlerischen Ausbildungsstätten 

• garantieren eine kompetente künstlerische Förderung durch qualifizierte Lehrkräfte, welche 
bestrebt sind, auch der schulischen Ausbildung der Jugendlichen die nötige Beachtung zu 
schenken 

• streben eine optimale Mitarbeit bei der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Ju-
gendlichen an 

 
Die Sportvereine und -verbände  

• garantieren eine kompetente Nachwuchsförderung durch qualifizierte Trainer/innen, welche 
die sportliche und die schulische Ausbildung der Talente unterstützen 

• streben eine optimale Mitarbeit bei der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Ju-
gendlichen an. Betreuungspersonen übernehmen für die entsprechende Kommunikation 
und Koordination Verantwortung 

• stellen die erforderlichen Trainingsmöglichkeiten resp. Sportanlagen bereit. Die Trainings 
dauern in der Regel nicht länger als bis 18.00 Uhr. 

 
Die Erziehungsberechtigten 

• sind sich bewusst, dass die Hauptverantwortung für eine gesunde und harmonische Per-
sönlichkeitsentwicklung ihres Kindes bei ihnen liegt 

Abteilung Bildung 
Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez 
Tel. 033 655 33 68
bildung@spiez.ch 
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Informationen zum Förderbereich 

 
Fachbereich Musik 
Die instrumentale/vokale Ausbildung kann neben kantonal anerkannten Musikschulen auch 
durch private Musiklehrkräfte erfolgen, wenn sie Mitglieder des SMPV (Schweizerischer. Mu-
sikpädagogischer Verein) sind. Weitergehende Ausnahmen erfordern die Bewilligung der Be-
triebskommission. Für die Aufnahme in das Kunst- und Sportangebot von Spiez findet eine 
Fachabklärung statt. Im Weiteren gelten die Kriterien, welche im Merkblatt „Förderprogramm 
Fachbereich Musik“ aufgelistet sind. 
 
Fachbereich Sport 

• Die Jugendlichen verfügen über eine überdurchschnittliche Begabung in ihrer Sportart 

• Sie zeigen die notwendige Bereitschaft, den Anforderungen des Leistungs- oder Spitzen-
sportes gerecht zu werden 

• Sie gehören einem regionalen oder nationalen Kader an 

• Sie trainieren mindestens 10 Stunden pro Woche unter fachgerechter Leitung 

• Sie erstellen pro Semester einen Wochenplan, der den Stundenplan der Schule sowie den 
Trainings- und Wettkampfplan mit den erforderlichen Reisezeiten beinhaltet. 

• Die Trainings- und Nachwuchsverantwortlichen unterschreiben mit den Jugendlichen eine 
gemeinsam vereinbarte Charta. 

 
Organisatorisches 

 
Das Kunst- und Sportangebot wird am Schulzentrum Längenstein geführt und steht Schülerin-
nen und Schülern der 7.-9. Klasse offen, die über die nötigen Voraussetzungen für eine Auf-
nahme in das Förderprogramm verfügen. Sofern Kapazität vorhanden ist, können auch Schü-
ler/innen weiterer Gemeinden aufgenommen werden. 
 
Die Anmeldung für die Aufnahme in das Kunst- und Sportangebot und die Kostengutsprache 
der Gemeinde richten die Eltern von Kindern der sechsten Klasse bis spätestens am 
20. Dezember an die Abteilung Bildung. 
 
Unabhängig davon erfolgt das ordentliche Übertrittsverfahren von der Primar- zur Oberstufe, 
das heisst die Zuteilung in das Real-, Sekundar- oder spezielle Sekundarschulniveau. Die 
Schüler/innen des Kunst- und Sportangebotes werden dem Niveau entsprechend in Regelklas-
sen zugeteilt. Allenfalls kann auf Wunsch der Eltern eine Zuteilung in ein tieferes Niveau als 
zusätzliche Entlastung erwirkt werden. Für die musischen resp. trainingsmässigen Aktivitäten 
können die Schülerinnen und Schüler bis zu 10 Lektionen pro Woche vom Schulunterricht ent-
lastet werden. Diese Entlastung ist in sämtlichen Fächern möglich. 
 
Grundsätzlich richtet sich der Unterricht so weit als möglich nach dem regulären Stundenplan 
der Klasse. Der Koordinator und die Klassenlehrperson definieren in Zusammenarbeit mit den 
Eltern, der/dem Schüler/in und der künstlerischen Ausbildungsstätte resp. dem entsprechenden 
Sportverein/-verband die besonderen Bedürfnisse. Sie regeln gemeinsam die Entlastung sowie 
die schulischen Unterstützungs- und Fördermassnahmen und erstellen wo nötig einen von der 
Klasse abweichenden individuellen Stundenplan. 
 
Auskunft, Unterlagen und Anmeldung 

 
Auskunft Förderbereich Musik: 
Musikschule Region Thun, Gwattstrasse 120, 3645 Gwatt, Telefon: 033 / 334 08 01 
Auskunft Förderbereich Sport: 
Michael Gottier, Haselweg 34, 3700 Spiez, Telefon: 079 / 252 77 33 
Unterlagen: 
Abteilung Bildung, Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez, Telefon: 033 / 655 33 68 


